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lfd. Nr.
Kleine Anfrage gem. § 39 GO BVV
des Bezirksverordneten
Rolf Brüning Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN

Gasometer - Beschädigung der Denkmalsubstanz ohne
Konsequenzen?

Ich frage das Bezirksamt:

1. Aus welchem Grund wurden an der und in der Stahlwand des ehem.
Gasbehälters bauliche Veränderungen vorgenommen und war dafür eine
behördliche Genehmigung erforderlich? Wenn ja, lag diese vor?

�� Welche baulichen Veränderungen bzw. Beschädigungen an der
Denkmalsubstanz wurden im Einzelnen vorgenommen?

3. Wer ist der Verursacher und wer trägt hierfür die Verantwortung?

�� Welche Konsequenzen auf Grundlage des DSchG Bln. wurden bzw. werden
durch das BA ergriffen?

�� Wurde eine Wiederherstellung angeordnet? Wenn ja, ist diese erfolgt, bzw.
wann ist mit der Wiederherstellung zu rechnen? Wenn nein warum nicht?

6. Wurde ein Bußgeld verhängt? Wenn ja, wie hoch wurde dieses angesetzt?
Wenn nein, warum nicht?

BV Rolf Brüning 

Berlin, den 10.02.2010






